
woche und der damit verbundenen erneuten Verkür
zung der Arbeitszeit oblag es dem Verklagten, nun
mehr auch die weiterhin arbeitsfrei gewordenen Werk
tage in den Erholungsurlaub einzubeziehen. Nur so 
kann die Regelung in § 1 Abs. 1 Satz 2 der 2. DB ver
standen und ausgelegt werden. Die den Klägern jetzt 
gewährten Ruhetage sind echte arbeitsfreie Werktage 
i. S. des § 9 der VO über die durchgängige 5-Tage- 
Arbeitswoche. Sie stellen im Unterschied zur Situation 
bei der Einführung der 45-Stunden-Woche keinen Aus
gleich für eine durch das Schichtsystem bedingte län
gere tägliche Arbeitszeit dar. Im Unterschied zurArbeil 
im Ein- oder Zweischicht-System werden die arbeits
freien Werktage jedoch nicht nach jeweils 5 Werk
tagen, sondern in einem anderen Rhythmus gewährt. 
Wenn die Kläger in einem Kalenderjahr nicht 52 Sonn
tage bzw. verlagerte Sonntage und 52 Ruhetage erhal
ten, worauf sie zutreffend hinweisen, hängt das mit 
der jetzt geltenden Dauer der Arbeitszeit zusammen. 
Infolge der 8-Stunden-Schicht beträgt die wöchentliche 
Arbeitszeit in der 5-Tage-Arbeitswoche nur 40 Stun
den. Um die gesetzlich vorgesehene Arbeitszeit von 
42 Stunden im Wochendurchschnitt zu erreichen, müs
sen die Arbeitszeitpläne für durchgehende und Drei
schicht-Systeme in entsprechenden Abständen Rege
lungen für eine Arbeit an 6 Tagen in einer Woche vor
sehen. Damit wird zwar die Zahl der zusammenhän
genden arbeitsfreien Werktage eingeschränkt, jedoch 
die Tatsache nicht berührt, daß für die Werktätigen 
im durchgehenden und Dreischicht-System die kür
zeste Arbeitszeit gilt, wenn von den auf § 67 Abs. 3 
GBA beruhenden Sonderregelungen abgesehen wird, 
die hier auch außer Betracht bleiben können. Diese 
Regelung entspricht unseren gegenwärtigen ökonomi
schen Möglichkeiten. Eine weitere Verkürzung der Ar
beitszeit, worauf die von den Beru'fungsklägern ange
strebte Berechnung ihres Erholungsurlaubs hinaus
läuft, würde sich nachteilig auf die Gesellschaft und 
damit auch auf die Berufungskläger selbst auswirken. 
Das Bezirksgericht hat deshalb die Kläger mit einem 
Teil ihrer Forderungen abgewiesen. Dabei war der 
Beschluß der Konfliktkommission aufzuheben, weil mit 
ihm der Antrag der Kläger in vollem Umfange zurück
gewiesen wurde. Da das Bezirksgericht auf den aus
reichend aufgeklärten Sachverhalt die sachlich zutref
fenden Rechtsnormen richtig angewendet hat, war der 
Einspruch (Berufung) der sich am Berufungsverfahren 
beteiligenden Kläger gegen das Urteil des Bezirks
gerichts unbegründet. Gemäß § 51 Abs. 1 AGO war er 
deshalb zurückzuweisen. Mit dieser Entscheidung be
findet sich der Senat in Übereinstimmung mit den 
Auffassungen der im Verfahren mitwirkenden Ver
treter des Generalstaatsanwalts der DDR, des Zentral
vorstands der IG Bergbau-Energie und des Bezirks
vorstands des FDGB.

Im Staatsverlag der DDR erscheint demnächst:
Autorenkollektiv unter Leitung von W. Orschekowski und
K. Manecke:

Gewalt- und Sexualkriminalität 
Erscheinungsformen - Ursachen - Bekämpfung

368 Seiten, Preis: etwa 9.80 Mark.

Auf der Grundlage umfassender Untersuchungen der Erscheinungs
formen, Ursachen und Bedingungen der Gewalt- und Sexualkrimina
lität analysieren die Autoren das Wesen und die Wirkung dieser in 
den Kap. 3 und 4 des sozialistischen Strafgesetzbuchs gekennzeich
neten Kriminalität auf den einzelnen und die Gesellschaft. Sie zeigen 
die gesellschaftlichen Grundlagen und vielfältigen Möglichkeiten auf, 
wie diese Kriminalität erfolgreich bekämpft und zuruckgedrängt wer
den kann.
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